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Bekanntmachung.
EhrenÄ .Einen , des Kommandariten von Coblenz und
breftw; ^ Ü̂ein, Befehl wird die Festung Coblenz-Ehren-

' '^tn mit ihrem Bereich in den

Belagerungszustand
vollziehende Gewalt geht auf mich über.

1 Befehlsbereich der Festung umfaßt:
en  Ttadtkreis Coblenz,

Landkreise Coblenz die Gemeinden:
Arzheim, Bendorf , Bisholder , Bubenheim,

dort Ehrenbreitstein , Güls , Horchheim, Jmmen-
da>- ^ oltenengers , Kärlich, Kesselheim. Lay, Mallen-

Metternich, Mülheim , Mülhofen , Nendorf, Nic-
. er8. Niederwerth, Pfaffendorf , Rhens, Rübenach,

Sebastian , Urbar , Urmitz, Vallendar , Wald-
e,ch,

t>0U
>olken,

Nie-

Wallersheim , Weitersburg , Winningen,
l°eise « t . Goar die Gemeinde Brey,

Krxjsx St . Goarshausen die Gemeinden:
Braubach, Fachbach, Frücht, Miellen, Niebern,

und Ober-Lahnstein,
*,0ln  ttnterlahnkreis die Gemeinden:

Becheln, Ems, Kemmenau,
^kttcrwcstcrwaldkreis die Gemeinden:

rzbach . Cadenbach, Eitelborn , Grenzau , Grenz¬
berg " ' Ellscheid , Höhr, Neuhäusel, Simmern , Strvm-

^ Kreise Neuwied die Gemeinden:
Engers und Weiß.

pleibê ^ ^ oerwaltungs - und Gemeindebehörden Ver¬
aufträge ^ Eigkeit, haben aber meinen Anordnungen und
dem iE ! cĥ lge zu leisten. Gleichzeitig verordne ich, in-
P f̂ortbpr- 6le  kntgLgenstehenden Gesetzesbestimmungen, ins-
der Px,, . .die Artikel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36
Nutzer tzdlchen Berfassungsurkunde vom 31. Januar 1850
l 1. 0 Cöft  setze:

ür das
9 und 10

Eiut^ tersuchung und Aburteiluüg der in
H. 'ch. ikungsgesetzes zum Strafgesetzbuch

Reich vom 31. Mai 1870 und in 88
dem . ußischen Gesetzes über den Belagerungszustand
Uhr ^ ß utl* 1851 bezeichneten Verbrechen und Ber-
dcm" ein Kriegsgericht eingesetzt, welches mit

Z Ha, Morgigen Tage in Kraft tritt.
d,̂ ^ sbchungen und Verhaftungen können von den
äeit ^brechtigren Behörden und Beamten zu jeder

3 ^ borgeuommen werden.
halt Wurden , welche über den Zweck ihres Aüfent-

bs sich nicht gehörig ausweisen können, haben den

und der UerntiitTtigen.
Humoristischer Roman von Fritz Gander.

(Nachdruck verboten.)Äls
^atö Ersuch bitten, mitzukommen.

o" 1 esf .̂ ' u >enn es sein Haus gewesen wäre ! Und
jedes, ^ " on Major Eberhard von Storck gegeben hätte,

cm. ^.uremdling in den Räumen des Iunggesellenheims
st er nun gar erfuhr , daß dieser gestern abend

lib^r(pQttete und abfällig beurteilte Schriftsteller seinen
" die Schwelle des Hauses gesetzt hatte , würde es

j, Äh,( .to  schlimmster Sorte geben.
V smQrtn  s ^ l dem ratlos Üeberlegenden plötzlich ein,
ŝ se^ Major zu dieser Stunde stets in dem hinter dem
.. Erip„hndlichen Garten weilte, wo er sich mit der Pflege

beschäftigte, ^ er ipiomerenve, gern aues oer-
hp 4ie „ rlehrer dozierte jetzt in der Quarta Weisheit,
j^ktx,,, "Iso nicht gescheut zu werden. Die beiden anderen

im^etz'gBE ja als zu fürchtende Personen überhaupt nicht
tw .Än, s. gekommen wären , hatten ebenfalls noch Dienst.
■3äî lich• c ^unze befand sich so kurze Zeit vor Mittag
- >n der Küche. Es würde also schon möglich sein.

Der spionierende, gern alles oer-

ungesehen mit aus das Zimmer zu nehmen und
ebenso unbemerkt vor das Haus zu bugsieren.

>1 st°jßburdt beobachtete die ängstliche UnentschlossenheitUpjh 'ocuouu/iac  uic uuyiiuuji . uutiu | ujuJi | vuyiu
toi* ? Männchens und wußte sofort : Er wagt es

Ü, iin das Haus zu führen. Augenscheinlich herrschten
tzdp>it '̂ unde der Vernünftigen " merkwürdige Zustände,

"unst verzweifelt wenig zu tun hatten . Hans
bewj char darüber innerliche sehr belustigt. Da ihm

tfi ^ n̂ ^vigte Professor jedoch leid tat und er es ver-
vg ullte, ihm Ungelegenheiten zu bereiten, hatte er

">genb' sichz„ verabschieden, so sehr' er auch das Fehl-
p- hp, lkiner Hoffnung bedauerte.

Q̂ Ici,rv,ô eudiger war er daher überrascht, als Iosias
„stö, ,dt nach seinem langen Zögern sagte:bin rtrt**v» UrtvAil1 m Atnft î nrnml, l din gern bereit, Ihne » meine Sammlungen zu
Tj. °UsMen Sie nur . In diesem Hause wohne ich."

und sehr liebenswürdig . Herr Professor." ent-

in Belagerungszustand erklärten Bezirk bei Vermei¬
dung der Ausweisung binnen 24 Stunden zu ver¬
lassen

4. Die Gemeinden werden für alle in ihrem Bann vor-
kommenden Störungen jeder Art , insbesondere für
Beschädigungen an Eisenbahnen, Telegraphen, Kunft-
straßen, Brücken und Kanälen , für Zusammenrottun¬
gen und Angriffe auf Personen und Eigentum sowie
für den Aufenthalt nicht legitimierter Personen nach
Kriegsgebrauch verantwortlich gemacht. Sie sind für
entstandenen Schaden haftbar . Die Strafbestimmun¬
gen der 88 8 und 9 des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Februar 1851 sind seitens der Ge¬
meindebehörden zur Verlvarnung an öffentlichen
Plätzen in Erinnerung zu bringen.

5. Abgesehen von dem Verbot der Ausfuhr von Pferden,
von Kriegs- und Verpflegungsmaterial sowie von
Arznei und Verbandartikeln bezw. chirurgischen In¬
strumenten werden hiermit weiter verboten'
a) der Verkauf von Waffen, Pulver und anderen

Sprengstoffen,
b) das Tragen von Waffen für Zivilpersonen , die

nicht den Kriegsgesetzenunterstehen, ohne ausdrück¬
liche Genehmigung der Polizeidirektion Coblenz
bezw. der Landratsämter (mit Ausnahme der
Polizei -, Forst- und Steuerbeamten ),

c) alle Veröffentlichungen der Presse über Truppen¬
bewegungen, Transport von Truppen und Kriegs¬
material auf Eisenbahnen und Flüssen, über Ver¬
teidigungsmittel , Befestigungsarbeiten und der¬
gleichen,

d) jeder Verkehr mittels öffentlichen oder privaten
Telegraphen jeder Art bezw. durch Brieftauben über
die Grenze,

e) der Verkauf von Karten des deutsch-sranzösisch-bel-
gischen Grenzgebietes.

Das Verbot weiteren Erscheinens für einzelne
Zeitungen behalte ich mir vor.

6 Plakate , Flugschriften und sonstige Veröffentlichungen
dürfen nur dann gedruckt, öffentlich verkauft oder
sonst verbreitet werden, wenn die Polizeidircktivn
Coblenz bezw. die Landratsämter dazu die Erlaubnis
erteilt haben.

7.. Alle Klubs und Vereine zu politischen Zwecken oder
zur Besprechung politischer Angelegenheiten sind ge¬
schlossen.

8. Sämtliche Wirtshäuser sind um 10 Uhr abends zu
schließen.

9 Bei Tage darf keine Versammlung von mehr als 10
Personen auf Straßen und öffentlichen Plätzen statt¬
finden ; Versammlungen bei Nacht sind gänzlich ver¬
boten. Versammlungen in geschlossenen Räumen zu
anderen als rein geselligen oder kirchlichen Zwecken
bedürfen meiner Geneh migu ng.

gegneie Lurgyaroi vanreno uns lrat an ver Seite oes
kleinen Männchens in den Vorgarten.

Die quadratische, mäßig große Anlage entbehrte jeglichen
Schmucks von Blumen . Sie wies außer der säumenden
Hecke nur eine schlichte, mit einzelnen kugel- und pyramiden¬
förmig gezogenen Buchsbaumbüschen bepflanzte Rasenfläche
auf, die der breite, nach dem Hauseingang führende Weg
durchfchnitt.

Vor dem Oeffnen der Tür blieb Jaffas Pfannfchmidt
lauschend stehen. Er neigte den Kopf zur Seite , forderte
Burghardt durch eine Gebärde auf, sich lautlos zu ver¬
halten , und klinkte nach geraumer Zeit an.

„Verschlossen!" flüsterte er betroffen. „Da werde ich
erst läuten müssen . . . aber . . . aber . . . Sie müssen sich
vorläufig verstecken. . ."

„Verstecken?" fragte Burghardt verwundert.
„Ja , ja , laufen Sie nach der Hecke zurück, verbergen

Sie sich dort , bis ich Ihnen ein Zeichen gebe . . . Frau
Kunze darf Sie nicht sehen."

Burghardt kam der Aufforderung gehorsam nach, eilte
den Weg zurück und kroch links von der Gartentür auf
allen vieren unter einen dichten Fliederbusch.

Erst nachdem sich der Professor versichert hatte , daß
von ihm nicht das geringste zu sehen war , ries er durch
ein Läuten die Wirtschafterin herbei.

Als sie geöffnet hatte , sah Vurghardt ihre stark zur
Rundlichkeit neigende Figur mit den bis zu den Ellen¬
bogen entblößten , fleischigen, in die Hüften gestemmten
2lrmen mitten in der Tür stehen und vernahm folgenden,
zwischen ihr und dem Professor geführten Dialog:

„Guten Tag , liebe Frau Kunze."
,,R ' Tag !"
„Ich bedauere sehr, daß ich Sie bemühen mußte ."

geht einem bei Ihnen halt nie anders ."
„0 !"
„Nix wie Scherereien und Laufereien den lieben, langen

Tag . Immer in Hatz und Trasch."
„Liebe Frau Kunze !"
„Kommen Sie nur endlich 'nein."
„Gewiß, gewiß ! Aber ich muß erst noch einmal den

Wea hinabsehen, ob der Meiienheimer schon kommt."

10. Alle Besitzer von Privatstationen optischer oder
Funken-Telegraphie sind unverzüglich zur schleunigen
Anmeldung bei der Ortspolizeibehörde verpflichtet,
widrigenfalls sie der Aburteilung wegen Landesver¬
rats gewärtig sein müssen.

11. Landeseinwohner , welche augenblicklich im Besitz von
Brieftauben sind oder fremde Brieftauben beherbergen,
haben hierüber sofort nach Erscheinen dieser Bekannt¬
machung dem nächsten militärischen Befehlshaber und
der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten und Zahl,
Farbe , Abzeichen und Aufbewahrungsort der Tier?
sowie die Linie, für welche sie eingeübt sind, anzugeben.

Wer auf irgendeine Weise in den Besitz einer freni-
den Brieftaube gelangt , ist gehalten, die Taub ? un¬
verzüglich ohne Berührung etwaiger an oer Taube
vorhandener Depeschen der am Ort befindlichen Mi¬
litärbehörde oder, falls keine solche am Ort ist, der
Ortspolizeibehörde abzuliefern ; diese hat sodann die
Taube der nächsten Militärbehörde oder, falls ein
Gendarm schneller zu erreichen ist, diesem zu über¬
geben. In letzterem Fall ist der Gendarm für un¬
gesäumte Ablieferung des Tieres an den nächsten
militärischen Befehlshaber auf dem schnellsten Weae
verantwortlich.

12. Alle Besitzer von Fähren , Booten oder anderen Fahr¬
zeugen auf dem Rhein, der Mosel und der Lahn haben
die Fahrzeuge, soweit sie nicht in Gebrauch begriffen

. sind, bis auf weiteres stets auf dem rechten Ufer zrc
halten.

13. Der Betrieb der bürgerlichen Geschäfte, der König¬
lichen und Privatarbeiten , des Handels und des Ge¬
werbes wird durch den Belagerungszustand nicht Wüter
beschränkt.

14. Die Verwendung der bewaffneten Macht zur Unter-
dlückung etwa vorkommender A ffruh'.versuche erfolgt
nach meinen Befehlen.
Coblenz , den 31. Juli 1914.

Der KoumsüdanL von Cohienjn.Ehrknbrckßem.
Bekanntmachung.

Hinsichtlich derjenigen Brieftauben , die dem Verbände
deutscher Brieftaubenliebhabervereine nicht angehören
werden nachfolgende Anordnungen erlassen:

Die Besitzer solcher Brieftauben haben der Orts¬
polizeibehörde über die Zahl und den Aufenthaltsort der
Tiere unter Angabe der Linie, fiir die sie eingeübt sind,
sofort Mitteilung zu machen.

Mer solche Brieftauben beherbergt, hat diese der Orts -,
Polizeibehörde auszuliefern , die über sie verfügt.

Aufgefundene Brieftauben sind ohne Berührung der
etwa an ihnen befindlichen Depeschen unverzüglich an die
Gemeindevorftände abzuliefern.

Bad EmÄ » d n 3. August 1914.
Die Polizeiverwaltung.

„Lvo ittcrt oen >» oer ulte -i-ruitau » uuct) v
„Er hat etwas von meinen Sachen vergessen und

ist zurückgelaufen."
„Dieses Ungetüm I"
„Er treibt 's leider oft böse, aber . . . Der Herr Major

ist doch wohl im Garten ?"
TOn fnnft ? "

„Scyon, Iwon ! Llljv lagen Wie rne ^.uc e-uett, gegen
Sie nur immer, ich will nur nach dem Meisenheimer sehen.
Nachher schließe ich schon selber zu."

„Aber vergessen Sie 's nicht !"
„Nein , nein , liebe Frau Kunze !"
Als Iosias Pfannfchmidt diese Versicherung gegeben

hatte , verschwand Amalie Kunze. Der Professor eilte den
Weg zurück, sah zunächst gewissenhaft wirklich nach Wilhelm
Meisenheimer aus und flüsterte dann Burghardt zu:
„Kommen Sie , mein Lieber, nun dürfen wir 's wagen ."

HansBurghardt erschien die Situation immer komischer.
Er konnte sich eines spöttischen Lächelns nicht erwehren,
als er dem Professor zum zweiten Male zum Hause folgte.

Ein weiter, kühler Flur . Die Sonne warf einen breiten
hellen Streifen durch die geöffnete Tür auf seine blau
und weiß karierten Fliesen und auf die zum oberen Stock¬
werk hinanführende Treppe, die wie mit flüssigem Golde
" ym'ausi " raunte oer Pro ;egor. „Aver lege, lege r
Er schloß die Tür , schdb den Riegel vor und folgte dann
seinem auf den Zehenspitzen voraufeilenden Besucher.

Nun standen beide auf dem oberen Flur . Iosias
Pfannschmidt lächelte etwas verlegen und tupfte sich mit
sejnem geblümten Schnupftuche erschöpft über das erhitzte

„Es ist sehr heiß heute," sagte er dabei. „Nun sind
wir ja aber glücklich im kühlen Hause."

„Ein schönes, geräumiges Haus, " rühmte Burghardt,
sich interessiert umschauend. „Bewohnen Sie das ganz
allein ?" heuchelte er dann vollständige Unwissenheit.

„Nein, nein , mein lieber Herr Burghardt ! Die viel
Herren , die Sie gestern abend mit mir in der „Goldenen
Traube " sahen, aehören auch zu seinen Bewohnern , außer-
oem Frau Kunze, unsere gemeinsame Wirtschafterin. Wir
sind nämlich alle fünf unverheiratet ."

(Fortsetzung folgt .)



eröffnet!
Und wenn die Trommeln rufen die Männer zum Gewehr,

Dann geht der alte Kaiser lebendig vor uns her,

Dann rauscht durch unsere Fahnen sein Geist zu uns und sprEl

„Mein Deutschland , ich bin bei dir , sei stark und fürchte nichts
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Von dsr russischen Grenze.
B er l i n , 2 . August . Nachdem die Kunde von der all¬

gemeinen russischen Mobilmachung hierher gelangt war , wurde
der deutsche Botschafter in Petersburg beauftragt , die Mische
Regierung aufzufordern , die Mobilmachung gegen uns und
unseren österreichischen Bundesgenossen einzustellen und hier¬
über eine bündige Erklärung binnen 12 Stunden abzugeben.
Dieser Auftrag wurde » ach Meldung des Grafen Pourtales in
der Nacht vom 31 . Juli zum 1 . August um Mitternacht ausge¬
führt . Falls die Antwort der russischen Regierung eine un¬
genügende sein sollte , war der deutsche Botschafter ferner beauf¬
tragt , der russischen Regierung zu erklären , daß wir uns mit
Rußland im Kriegszustand befindlich betrachten . Eine Meldung
des Botschafters über die Antwort der russischen Re¬
gierung  ist auf unsere befristete Anfrage hier nicht ein¬
gelaufen,  ebensowenig eine Nachricht über die Ausführung
des zweiten Auftrages , obwohl wir festgestellt haben , daß der
russische Telegraphenverkehr noch funktioniert . Dagegen sind
in dieser Nacht bis 4 Uhr früh beim Großen Generalstabe fol¬
gende Meldungen eingegangen : 1 . Heute nacht fand ein An¬
griff russischer Patrouillen  gegen die Eisenbahn¬
brücke über die Warthe bei Eichenried an der Strecke Jarotschen-
Wreschen statt . Der Angriff  wurde ab gewiesen.  Auf
deutscher Seite wurden 2 Mann leicht verwundet . Die Ver¬
luste der Russen sind nicht festgestellt . — Eine von den Russen
gegen den Bahnhof Mloslaw eingeleitete Unternehmung ist
verhindert worden . 2 . Der Stationsvorstand von Johannisburg
und die Forstvcrwaltung von Bialla melden , daß heute nacht
(vom 1 . zum 2 .) eine stärkere russische Kolonne mit
Geschützen die Grenze bei Schwidden  südöstlich von
Bialla üb ers chritte  n hat und daß 2 Schwadronen Kosaken
in der Richtung auf Johannisburg reiten . Die Fernsprech¬
verbindung Lyck- Bialla ist unterbrochen . Hiernach hat Ruß¬
land deutsches Reichsgebiet angegriffen und
den Krieg eröffnet.

Kopenhagen,  2 . August . Aus Petersburg wird
gemeldet vom 1 . August : Der deutsche Botschafter übermit - -
telte namens seiner Regierung 7,30 Uhr abends dem russi¬
schen Außenminister die Kriegserklärung.

Der Aufruf des Landsturm s
B e r l i n,  2 . August . Die Kaiserliche Verordnung betr.

den Aufruf des Landsturmes vom 1 . August 1914 besagt:
Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König
von Preußen usw . verordnen auf Grund des Artikels 2
8 25 des Gesetzes betr . die Aenderungen der Wehrpflicht
vom 11 . Februar 1888 im Namen des Reichs wie folgt:
In den Bezirken des 1 -, 2 ., .5 . , 6 ., 8 ., 9 ., 10 . , 14 ., 15 . ,
16 ., 17 ., 18 ., 20 . und 21 . Armeekorps ist nach näherer An¬
ordnung der zuständigen kommandierenden Generale der
Landsturm aufzurufen . Die gegenwärtige Verordnung tritt
in Kraft am Tage ihrer Verkündung.

Arankreich mobilisiert die gesamte Armee.
Berlin,  2 . Aug ., 1,20 v . Beim Reichskanzler

fand soeben bis gegen 1 Uhr nachts eine Besprechung
statt , an der auch der Staatssekretär des auswärtigen Amtes
und der Unterstaatssekretär , der Chef des Generalstabes und
der Generaladjutant des Kaisers teilnahmen . Durch eine De¬

pesche , die Wer London gekommen zu sein scheint , wurde bekannt,
daß Frankreich ! heute nachmittag seine gesamte Armee mobilisiert
hat.

Berlin,  1 . Aug . (W . B .) Wie wir erfahren , ist heute
nachmittag 5 Uhr die volle Mobilisierung der französischen
Streitkräfte angeordnet worden.

Die Mobilisierung in Rußland.
Ter Mobilisierungs - Ukas des Zaren  er¬

streckt sich auf mehr als eine Million Mann und ordnet
fiir den größten Teil des russischen Heeres die Mobilmachung
an Die 58 Gouvernements , die das europäische Ruß¬

land zählt , werden alle von der Order des Kaiser Nikolaus
betroffen . Das ganze russische Heer besteht aus 37 Arniee-
korps , von denen 7 in Sibirien bezw . in Turkestan stehen
und für einen europäischen Krieg nicht in Betracht kommen.
Von den übrigen 30 müssen verschienene zur Aufrecht¬
erhaltung der inneren Ruhe , so in Petersburg . Moskau,
Finnland , dem Kaukasus , zurückgelassen werden . Die 16
mobilisierten Armeekorps stellen danach den weitaus größten
Teil des russischen Heeres dar . — Das russische  A r m e e -
k o r p s zählt 43 000 Mann.

London,  1 . Aug . Der Petersburger Korrespondent der

„Times " telegraphiert über den Gang der allgemeinen Mobil¬
machung in Rußland , daß seit Menschengedenken Rußland
keinen Tag solch ungeheurer Erregung , wie den gestrigen Frei¬
tag , durchgemacht habe . Alle Bahnverbindungen in südlicher
und westlicher Richtung von Petersburg aus sind unterbrochen,
und die Rückreise wird , insbesondere für die Deutschen , äußerst
schwierig , wenn nicht ganz unmöglich . Das Personal der eng-
lichen und der österreichisch -ungarischen Botschaften rüstet sich
bereits zur Abreise . Man erwartet stündlich ein Manifest
des Zaren.

Die Pole « und der Krieg.
Der Dziennik Polski in Lemberg führt in einem „ Wir

vergessen nichts "überschriebenen Artikel aus : „ Wir haben
die letzten Ereignisse mit ungewöhnlicher Ruhe an uns
herankommen lassen , und so jwird es fort bleiben , weil wir in
diesem historischen Augenblick Wohl wissen , was wir wollen,
und uns darüber klar sind , daß es sich da auch um uns , viel¬
leicht hauptsächlich um uns , handelt.  Es nröge

Rußland  daran erinnert werden , daß wir nichts vergessen
haben und nie vergessen tverden . Rußland soll es wissen,
daß in diesem ernsten Moment unsere Geschichte uns klar
vor Augen tritt , daß die Ströme von Blut und
Tränen,  die über das Land gingen , die Tausende von
Galgen , die wie Märteln an den Wegkreuzungen ragten,
und jene in den Wäldern eingebetteten Grabstätten uns
heute teurer als je zuvor sind . Bon unserer Abrech¬
nung  m i t R u ß l a n d haben wir nichts gestrichen , vieles
hingegen in der letzten Zeit hinzugeschrieben.

Die bosnischen Serbe « für Oesterreich.
Das Blatt Jstina , das Organ der serbischen Nationalpartei,

sagt über die von den Serben in Bosnien zu beobachtende Hal¬
tung : In diesen ernsten Tagen ist es erforderlich , daß das
serbische Volk in Bosnien und der Herzegowina seine Reife be - .
weise . Darum Möge jeder gewissenhaft seine Bürgerpflicht gegen¬
über dem Kaiser und König und gegenüber dem Staat vollkom¬
men erfüllen . In allen Gauen unseres Heimatlandes mögen
Ruhe und Ordnung herrschen . Der serbisch - othodoxe Metropolit
von Tuzla , Radonic , erließ an die Geistlichkeit und die Kirchen¬
gemeinden eine Zirkularverordnung mit der Aufforderung , allen
Untertanenpflichten gegenüber Seiner Majestät loyal nach¬
zukommen , allen Verfügungen der Staatsbehörden willig zu
gehorchen , in diesem Sinne auf das Volk belehrend einzuwirken,
die Kirchen , Schulen und Gemeindehäuser vor Profanationen
durch verdächtige Unterschlüpfe zu schützen und jede verdächtige
Erscheinung den Behörden anzuzeigen.

Die Ruthene « gegen Rußland
Das Hauptorgan der ukrainischen Partei , Dilo , bezeichnet

den Standpunkt der ukrainischen Nation folgendermaßen : Unser
Standpunkt im jetzigen Moment ist klar . Außer der Pflicht , die
in solchen Momenten ein jeder Bürger des Staates zu erfüllen
hat , diktiert uns unser Nationalinteresfe angesichts der Zukunft
unsere Haltung . Wir wissen , was uns erwartet , wenn Rußland
sein Ziel erreichen würde , für das der Thronfolger in Serajewo
durch die Kugel des serbischen Verschwörers gefallen ist . Darüber
belehrt uns nicht nur die Lage unseres Volkes in Rußland,
sondern auch die allzu klaren Stimmen der russischen Polittker
und der russischen Presse , die sich dahin äußern , unsere Nation
ganz zu vernichten . In diesem Bewußtsein ist unsere Pflicht
der Monarchie gegenüber auch die Pflicht gegen unsere eigene
Nation . Indem wir für die Größe und Macht Oester-
r e i ch s kämpfen , kämpfen wir gleichzeitig auch für unser Recht
und unser Nationalleben . Auf diesem Standpunkt haben wir
immer gestanden und werden auch in dem jetzigen Moment fest
bleiben , in dem das Interesse der Monarchie Opfer von uns
verlangt.

Italien erfüllt seine Bnnvespsticht.
Berlin,  1 . August . (Telegr .) Nach zuverlässigen Mit¬

teilungen ist nunmehr völlige Klarheit darüber vorhanden,
daß Italien seine Bundespflicht  erfüllen wird.

Das englische Volk gegen den Krieg.
London,  1 . Aug . Der Versuch gewisser einflußreicher

Kreise der Gesellschaft und der Bureaukratie , mit Hilfe von
„Times " und Genossen die Nation in einen europäischen Krieg
hineinzuzerren , stößt auf immer energischeren Widerstand . Der
dem Schatzkanzler Lloyd George nahestehende „ Daily Chronicle"
warnt heute ausdrücklich vor der Annahme , daß die „Times"
noch immer die Ansichten des Foreign Office widerspiegle . Zu¬
schriften aus allen Kreisen des Publikums , die energisch gegen
einen deutsch - englischen Krieg protestieren , mehren sich, und die
liberale Presse stellt ganz richtig fest , daß die Kriegspattei hier
in einer großen politischen Krise nie schwächer war als heute.
Daß die finanzielle Krise sich auch hier immer mehr verschärft
hat und Gold rar wird , kommt natürlich der Fttedenspattei
sehr zugute . Soweit noch Hoffnungen auf eine Lokalisierung des
Krieges bestehen , gründen sie sich darauf , daß Mobilisierung
nicht gleichbedeutend mit Krieg sei.

Deutschlands sinanzielle Kriegsbereitschaft.
So ungeheuer die Kosten einer Mobilmachung unter den

heutigen Verhältnissen auch sind , so braucht man sich innerhalb
des Reiches um deren Deckung zunächst doch keine Sorge zu
machen . Zunächst befinden sich im Juliusturm außer den 120
Millionen , die schon seit dem Jahre 1871 darin liegen , auf
Grund der vorjährigen Maßnahmen noch 85 Millionen Mark
in Gold . Diese 205 Millionen , die im Kriegsfälle der Reichs¬
bank übergeben werden würden , gestatteten dieser die sofortige
Ausgabe von 615 Millionen Mark in Reichsbanknoten , da nach
dem Reichsbankgesetz nur eine 33,33prozentige Metalldeckung
des Notenumlaufs vorhanden zu sein braucht . Infolge des
vorjährigen Finanzgesetzes steht ferner eine Silberreserve bis
zur Höhe von 120 Millionen Mark zur Verfügung , auf Grund
deren 360 Millionen Mark in Reichsbanknoten ausgegcbcn wer¬
den können . Da die Reichsbank nach ihrem jüngsten Ausweis
über eine Metalldeckung von 1757 Millionen Mark verfügt , so
kann sie hiernach 5271 Millionen Mark an Banknoten aus¬
geben . Das macht zusammen allein an Banknoten 6246 Mil¬
lionen Mark . Aus dem Wehrbeitrag werden dem Reiche un¬
gefähr eine Milliarde zufließen , die erste Rate , die für die
Mobilmachung bereits in Betracht käme , würde fid * auf 300
Millionen Mark belaufen . Damit sind die finanziellen Quellen
jedoch noch nicht erschöpft . Sieben Milliarden stehen dem
Reiche sofort zur Verfügung . So gewaltig diese Summe auch
ist , so entspricht sie doch nur dem Bedarf , da im Falle eines
europäischen Krieges mit einer sehr ernsten Krediterschütternng
zu rechnen wäre . Im Bedarfsfälle würden dann weitere Ein¬
nahmequellen durch Kreditgesetze erschlossen werden können,

wie sie jetzt in Oesterreich -Ungarn erlassen werden und im
1870 in Preußen zur Ausführung kamen . Damals begnüg
man sich mit einem Betrag von 120 Millionen Talern . GeiN"k
den gestiegenen Anforderungen würden heute erheblich
Summen beansprucht werden.

Die Versorgung mit Lebeusmiitrln in Deutsch
lcknd gesichert!

Glücklicherw eise  kann sich Deutschland  geg^
wärtig , wo es noch vor der unberührten neuen Ernte steW

mit seiner Versorgung ziemlich auf die eigens
Hilfsmittel verlassen.  Wir haben im allgemein^
in unserm Lande eine der Menge nach gute Ernte . Reckst'
man damit , daß im Kriegsfälle selbstverständlich die Att
fuhr Deutschlands aufhört , daß wir etwa in den drei letzt' ;

Jahren durchschnittlich 600000 bis 700 000 Tonnen Rogg^
mehr geerntet hatten , als wir selbst gebrauchten , während W'
etwa 1,75 Millionen Tonnen au Weizen und WeizenM
einführten , so ergibt sich für das ganze Jahr ein ZufuhrbeM
vom Auslande an Brotgetreide von rund einer Million TonNs
Da wir zunächst eine glänzende Kartoffelernte'
Sicht  haben , die im Vorjahre nicht weniger als 54 Million
Toasten ergab , so kann im Notfälle eine erhebliche Med«
Brotgetreide durch Mehrverbrauch von Kartoffeln ersetzt » c‘,

den . Von Hafer hatten wir im letzten Jahre in Deutschs
etwa 400000 Tonnen Ueberschuß für die Ausfuhr ; diese
würde auch im Lande bleiben . Des weitern stehen wir

einer guten Heuernte , die auf etwa 40 Millionen Tonnen ^ ;
schätzen ist . Mag eS bei einem länger » Kriege Deutfchla^
mit Rußland auch an Futtergerste und Kleie vielleicht kn^
werden , so tun es zur Not auch Futterkartoffeln und Heu , "
es unterliegt wohl keinem Zweifel , daß selbst beim -W4
aller gegen alle unsere Händler immer noch Möglichkeit i
finden werden , das noch Notwendige an fremdem Getreide
Land zu bringen . Aus jeden Fall steht Deutschland heute H

Beginn des Erntejahres bezüglich seiner Versorgung auf eige "^
Füßen , es handelt sich nur darum , daß die Jnlandernte ' I
mobil wird.

Die Rede « des Kaisers.
Berlin,  1 . Aug . Auf dem Schloßplatz , wo heute aM

seit Bekanntwerden der Mobilmachung Zehntansende versarnw
waren , erfolgte gegen 71/2  Uhr wieder eine begeisterte Huldig,
für den Kaiser und die Kaiserin . Um die genannte Zeit ersw
der Monarch in der Uniform der Gardeschützen auf dem Ball

an seinem Arm die Kaiscttn . Das Herrscherpaar wurde mit «J
beschreiblichem Jubel begrüßt . Dann hob der Kaiser , die H" i
zum Zeichen , daß er sprechen wolle . Mit weithin vernetz,
barer Stimme führte der Kaiser aus , daß heute ein bedeutuntz.
Voller Schritt in der Geschichte Deutschlands sei . Mt GM
Hilfe werde die deutsche Armee gegen den mächtigen M'
ftandhalten und die Enkel der Sieger von 1870 - 71 würden itz

Vorfahren auf dem Felde der Ehre nacheifern . Mit stürmst ^ ,
Begeisterung sangen die Versammelten die Nationalhymne 11
als der letzte Vers verklungen war , trat das Kaiserpaar »
Balkon zurück.

Wie gemeldet wird , lautete die Ansprache des Kaü,
folgendermaßen : „Wenn es zum Kttege kommen soll , hört I
Partei auf , wir sind nur noch deutsche Brüder . In Fttcds . ,
zeiten hat mich zwar die eine oder andere Partei angegrw,
das verzeihe ich ihr aber jetzt von ganzem Herzen . $ 1

uns unsere Nachbarn den Frieden nicht gönnen , dann fpljj
und wünschen wir , daß unser gutes deutsches Schwert siegt*

aus dem Kampfe hervorgehen wird ." _ ,
Um 6 Uhr fand im Dom ein Kriegsgottesdie

statt , der so stark besucht war , daß lange vor Beginn die T" ,
geschlossen werden mußten . In der Hofloge wohnten der s
liehen Handlung der Erbprinz von Meiningen und P,
Friedttch Leopold mit Gemahlin bei . Der Kaiser , der '
Gottesdienst hatte beiwohnen wollen , hatte im letzten A ' .
blick absagen müssen , auch die Kaiserin , deren Teilnahme
meldet war , hatte nicht erscheinen können , weil kurz »A
ihre Tochter , die Herzogin von Braunschweig , im Schloß
troffen war . Hofprediger Vietz hielt die Predigt , welche
Bedeutung der Stunde schilderte . Nach der Predigt
Gemeinde stehend „ Ein feste Burg ist unser Gott " . Der Ge>
des Niederländischen Dankgebets schloß die eindrucksvolle 0

Eine Ansprache des Reichskanzlers.
Berlin,  1 . Aug . Eine große Schar von Mensche"

vor das Reichskanzlerpalais und brachte dem Reichstag
stürmische Ovattonen dar . Die Menge stimmte die LiedeM
„Heil dir im Siegerkranz " und „ Lobe den Herrn ". Der R ** (ti

kanzler erschien an einem Fenster des ersten Stockes und rist ^ ,
an die Menge folgenve Watte : „ In Ihrem Liede haben ^
unserem Kaiser zugcjubelt . Ja , für unseren Kaiser stehen ^
alle ein , wer und welcher Gesinnung und welchen Glauben - •:
sein mögen , für ihn lassen wir Gut und Blut . Der SwO * -((
genötigt worden , die Söhne des Volkes zu den Waffen zu ^ piti
Wenn uns jetzt der Krieg beschieden sein sollte , so weiß ich

alle jungen Männer bereit sind , ihr Blut zu lassen T"1 ^
Ruhm und die Größe Deutschlands . Aber wir können
siegen in dem festen Vettrauen auf den Gott , der die *
scharen lenkt und der uns bisher so oft den Sieg gegeben

Und sollte Gott in letzter Stuive uns diesen Ktteg erspa ' ^ ^ .
wollen wir ihm dafür danken . Wenn es aber anders wird,
mit Gott für König ünd Vavcrland ." Stürmischer 3 u "e
gleitete diese Rede des Reichskanzlers.
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Kriegstrauung des Prinz «« Oskar.
fr- ^ Erlin - 31. Juli . Heute abend um 7 Uhr wurde im

oinglicĥn Schloß Bellevue mit Genehmigung des Kaisers
w Vermählung des Prinzen Oskar von Preußen mit der Gräfin

?^ a ^tarie von Bassewitz standesamtlich durch den Minister
c' Königlichen Hauses Grafen A. zu EulenLurg vollzogen

uvö darauf die kirchliche Einsegnung durch den Generalsuper-
l'!̂ ?^ nten Händler vorgenommen. Der Feier wohnten die kaiser-
^we Familie und die nächsten Angehörigen der Braut bei, die

vunmehr den Titel einer Gräfin von Ruppin führen wird.
. Die Vorbereitungen zur Kriegstrauung des Prinzen Oskar

~ lt ** et  Gräfin Bassewitz waren in aller Stille getroffen worden.
ur wenige waren von der bevorstehenden Trauung unterrichtet,

. "Wohl alles vermieden wurde, was Aufsehen erregen konnte,
^tte es sich doch nicht ganz vermeiden lassen, daß das Publi-
um aufmerksam wurde und nach und nach in dichten Reihen
^ Einfahrt zum Schloß Bellevue besetzt hielt. Als einer der

ec[tert  traf der Bräutigam ein. Wenige Minuten vor sieben Uhr
^schien das Kaiserpaar. Unter brausendem Jubel fuhr es in

Schloßhof ein. Es folgten das Prinzenpaar August Wil-
und, von lebhaftem Beifall begrüßt, das Kronprinzen-
Zuletzt erschien im Hofautomobil mit ihren Eltern die

^^ fiu Bassewitz. Am Eingang zum Schloß wurde sie vom
' "verpaar herzlich begrüßt und dann dem Prinzen zugeführt.

Als die Kaiserin mit den Prinzen Adalbert und Joachim
n der Trauungsfeier in Bellevue nach dem Schloß zurück-

^lltte, wurde sie ebenso wie das darauffolgende kronprinzliche
auf dem ganzen Wege mit Ovationen überschüttet. Die

Kaiserin und die Kronprinzessin dankten der Menge tiefbewegt
""d auf das freundlichste. Der Kaiser, der noch beim General-
Mbsgebäude vorfuhr, tras erst um N/r'Uhr im Schlosse ein. Das
Publikum umdrängte das Automobil und begrüßte ihn mit
Mnerndem Hurra, Tücher- und Hüteschwenken. Der Kaiser

Mutierte andauernd. Die Kundgebungen in der Umgebung
Schlosses dauern fort. Das Publikum hält sehr gute Ord¬

nung inne.
* * *

Berlin,  31 . Juli . Prinz Adalbert  von Preu-
1*1 , der dritte Sohn des Kaiserpaares , hat sich mit der
Prinzessin Adi von Sachsen - Meiningen ver¬
lobt.

Prinz Adalbert wurde am 14. Juli 1884 im Marmor-
b"lais bei Potsdam geboren. Wie aus jeder der letzten
Alterationen des Hohenzollernhanses sich ein Prinz der
putschen Marine widmete, so hatte auch unser jetziger
Kaiser einen Sohn für den Dienst in der Flott ? bestimmt,
^ärie Adalbert ist Kapitänleutnant auf Schiff „Köln'' .

Seine Braut , Prinzessin Adelheid  Erna Karoline
^iarie Elisabeth , wurde am 16. August 1891 als zweite
Achter des Prinzen Friedrich zu Sachsen-Meiningen und
: ev  Prinzessin Adelheid zur Lippe in Kassel geboren. Sie
t!t eine Enkelin des kürzlich verstorbenen Herzogs Georg
'>nd durch ihre Tante , die Prinzessin Charlotte , die Schwe-
>l-r des Kaisers, mit dem Hohenzollernhanse verwandt.

» * *
Frankfurt  a . M., 1. Aug. Der kommandierendeGe-

^t'al p. S che u ck hielt vor einer vieltausendköpfigen Menge
" 8eude Ansprache : „Seine Majestät Kaiser Wilhelm II . hat
0«5en: die Mobilmachung befohlen. Morgen, Sonntag , ist der
vch Mobilmachungstag. In diesem Kriege, den wir nicht ge-

haben, der uns aber aufgezwungen ist, wollen wir aber
.~; e treu zusammenstehen. Die Armee wird ihre Pflicht und
^Ädigkeit tun. Ich bin vor 44 Jahren als 17jähriger Fähn-

w in die Armee eingetreten, habe den Krieg 1870 mitgemacht
^lw viele Siege miterfochten. Ich hoffe, auch diesmal wieder

18. Armeekorps dem Siege zusühren zu können. Unser
"̂ gnädigster Kaiser und König, er lebe hoch, hoch, hoch!

j Stuttgart,  1 . Aug. Bor dem Wilhelmspalais fand
tu.rä nach dem Bekanntwerden der Mobilmachung eine patrio-
V e Kundgebung statt. Das Königspaar trat unter die Menge.

" König hielt eine bewegte Ansprache.
Karlsruhe,  1 . Aug. Da gegenwärtig unsere badischen

>"ndwirte teils vor, teils mitten in der Getreideernte stehen,
das badische Unterrichtsministerium verfügt, daß in den

Qtei  obersten Jahrgängen der Volksschulen der Unterricht bis
weiteres ausfällt , damit die Schüler auf dem Felde mit-

1 ^ eit  können.
tv Das Reichsbank-Direktorium gibt bekannt, daß für den

kriegerischer VerwicklungenVorsorge getroffen ist, daß
.̂°̂ wann gegen Verpfändung von Wertpapieren oder ge-
Meten Kaufmannswaren Geld erhalteü kann.

^ Paris,  1 . Aug. Jaures  saß mit einigen Freun-
3 ön Cafe Croissant in der Nähe einer Nische, die aus
Ms.Mraße führte und mit einem Vorhang abgeschlossen war.
Göhlich erschien hinter diesem Vorhang eine Hand und ehe
M>U'es eine Bewegung machen konnte, wurde er von zloet
^ ' 8« ln in den Kops getroffen  und sank um. Der

wurde einige Augenblicke später verhaftet . Er wei-
j'l^ c sich , seine Personalien anzugeben. Man fand beiA tc Mes.zwei Revolver, und eine Karte , aus der hervorging, daß

oureschule besuche.
* * ♦

^ Notprüfungen im Mobilmach nngssall
nicht nur für unsere Gymnasial - usw. Abiturienten,

m ^ den Fahnen zu eilen hätten , sondern auch für die
,.Mdidaten erfolgen, die sich dem Staatsexamen unter-

wollen, bevor sie durch eine längere oder kürzere
^ "Ustzeit ihren Studien serngehalten werden. Es wird

der beachtenswerte Vorschlag gemacht, daß für das
in htefait Bällen bt6 Slcutflttctr&eit 1

feilt.
endar-Examen in diesen Fällen die Klausurarbeit fort-

i, Selbstmord eines Potsdamer Bankiers
seiner Frau — Opfer der kritschen Lage.
Bankier Bieber aus Potsdam und seine Frau ver-

sich in einem Hotel am Potsdamer Platz in
9} Bieber erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes.

zwei Jahren hatte Bieber ein Einkommen von
s!? 00tt Mark versteuert ; seine Einnahmen verminderten
^ aber derart , daß er im letzten Jahre nur noch 80 000

Mark versteuert hat . Durch unglückliche Spekulation wurde
Bieber um den Rest seines Privatvermögens gebracht. Die
infolge der kriegerischen Ereignisse überaus kritische wirt¬
schaftliche Lage gestaltete Biebers Verhältnisse vollends
verzweifelt, so daß er im Einverständnis mit seiner Frau
beschloß, freiwillig aus dem Leben zu scheiden.

« * *

Zur Nachahmung empfohlen!  In der „Magd.
Ztg ." erläßt die Führerschaft des Pfadfinderkorps Magde¬
burg einen Aufruf an die Pfadfindev -Jugend , sich im Fall
der Not der Landbevölkerung für die Ernte zur Verfügung
zu stellen. — Das macht einen vorzüglichen Eindruck. Die
Jugend erweist sich der großen Tage würdig.

Das Wirken der katholischen Krankenpflege-
Orden in den Feldzügen 1866 und 1870.

Von Pfarrer Stille -Warstein.
Ziehen unsere Brüder und Söhne ins Feld, so folgt ihnen

unsere Liebe und Sorge, die Sorge vor allem um die Ver¬
wundeten. Eine ergreifende Begeisterung ist es, wenn dann in
der Heimat sich alle Kräfte anspannen, um eine zweite Armee
zu bilden, bereit und fähig, die Opfer der Gefechte, Schlachten
und Strapazen aufzunehmen. Persönliche Dienstleistungtut da
besonders not. Die Militär -Krankenpflege reicht ja bei weitem
nicht für die gesteigerte Pflegebedürftigkeit, wie große Schlachten
sie verursachen, hin. Aber gerade da tut Krankenpflege be¬
sonders not, gerade da ist ihre Hilfe am wirksamsten und kost¬
barsten. „Ein Pfleger am Abend des Schlachttages oder in
der Nacht darauf ist mehr wert, als zehn Pfleger eine Woche
später."

Was hier das deutsche Volk in den letzten Feldzügen
seinen Kriegern getan, hat das goldene Jubiläum des
Roten Kreuzes  in den vergangenen Monaten von neuem
der Welt gezeigt: solche Liebestaten bucht die Geschichte in un¬
auslöschlichen Lettern und überliefert sie stolz den kommen¬
den Geschlechtern. Und es ist gut, daß die Erinnerung an jene
opferfreudige Arbeit des Roten Kreuzes einmal wieder wach
gerufen wurde beim ganzen Volke, das tut die dringende Not-
wendigkeit dieser Organisation dar und wirbt ihr neue Freunde
und Anhänger. Ein wichtiger Abschnitt in der Darstellung
dieses Liebeswerkes des deutschen Volkes wie seiner Krieger
würde aber fehlen, wollte man die freiwilligen Dienste
der katholischen Krankenpflegeorden  übersehen,
welche diese neben der machtvollen Rote Kreuz-Organisation so
treu, selbstlos und freudig geleistet haben und welche das Heer
auch für die Zukunft nicht entbehren kann und will. Wo alle
deni Vatcrlande ihre Dienste anboten, da wollten auch, sie
nicht Zurückbleiben.

„Wer in den ersten Tagen des August," so bemerkt der
Generalberichtder Zentrale der rheinisch-westfälischen Malteser¬
ritter -Genossenschaft über den Krieg 1870-71, „die Bahnhöfe
und den Landungsplatz der Rheindampfschiffe besuchte, konnte
Zeuge sein, wie inmitten des kriegerischenGetümmels der
mit lauter Begeisterung ins Feld ziehenden kampfesmutigen
Truppen lange Reihen nur mit den nötigsten Gegenständen
ausgerüstete Ordensleute schweigend, aber mit heiterem Aus¬
druck einherzogen und ganze Waggons füllten, ebenfalls um mit
heiliger Begeisterung und christlichem Mut in den Krieg zu
ziehen, aber nicht zu blutigen Siegen, sondern um Gesundheit,
Kraft und Leben einzusetzen sür den erhabenen Beruf, um
Gottes Willen sich dem Wohl der Nebenmenschen zu opfern.
Ueberall, wo diese Streiter der Caritas erschienen, wurden sie
mit der größten Teilnahme und Aufmerksamkeitbehandelt,
auch vom Soldaten, der cs fühlen mochte, daß diese Gott ge¬
weihten Jungfrauen und Klosterbrüder gleichsam als Schutz¬
engel ihn zum Kriegsschairplatze begleiteten."

Was würde aus Tausenden braver Krieger wohl geworden
sein, wenn im Verein mit dem Roten Kreuz nicht auch die
katholischen Pflegcorden dem Vatcrlande in jenen schweren
Tagen so hingebend gedient hätten. Soweit Zahlen diese Hilfe¬
leistung auszudrücken vermögen, seien sie hierhergesetzt: Im
Kriege 1866 waren nach dem offiziellen Bericht der Malteser-
ritter -Genossenschaft auf dem Kriegsschauplätze und im ganzen
Lande tätig 731 Ordensschwestern und 45 Brüder. Nicht mit¬
gezählt sind hierbei jene Schwestern und Brüder, die in den
zahlreichen für Verwundete eingeräumten Mutterhäusern ge¬
pflegt haben. Und deren Zahl war nicht gering. Um nur ein
Beispiel anzuführen: die barmherzigen Brüder in Breslau ver¬
pflegten in ihrer Krankenanstalt 1003 verwundete und erkrankte
Krieger, das St . Adalbert-Hospital zu Oppeln 225. Weit
größer war das Bedürfnis nach Krankenpflegern im Kriege
1870-71. Auch hier stellten sich die Pflegeorden gern in
den Dienst der Armeen. Ja , als die Zentrale der Malteser-
Genossenschaft sich schlüssig geworden war, über Metz hinaus nur
noch männliche Pflegekräfte nach dem weiteren Kriegsschauplätze
in Frankreich hineinzudirigieren, bei der damals erst geringen
Ausbreitung der Genossenschaft barmherziger Brüder die Zahl
der verfügbaren Krankenbrüder aber nur gering war, da er¬
klärten selbst Männerorden, denen die Krankenpflege sonst
fern lag, auf die Anfrage, wie viele Mitglieder verfügbar seien,
kurz und entschlossen: „Wenn ' s sein muß , die ganze
Ordensprovinz !" Man schloß die Studien und über¬
nahm den ungewohnten Krankendienst. Auf dem Kriegsschau¬
plätze waren — nach dem Bericht der rheinisch-westfälischen
Malteserritter — 1870-71 tät<' 565 Schwestern und 206 Brüder,
in den heimatlichen Lazaretten, Hospitälern und Ordenshäusern
pflegten 1002 Schwestern und 136 Brüder, zusammen 1567
Schwestern und 342 Brüder. Leider liegen von mehreren
beteiligten Genossenschaften Angaben über die Zahl der Ver¬
pflegten und der Verpflegungstage nicht vor, aber schon die er¬
mittelten Leistungen sind groß: 31258 Verpflegte und 4167 571
Verpflegungstage.

Wieviel persönliche Opfer an Mühe und Entbehrung emp¬
findlichster Art, aber auch wieviel Wohltun und Hilfeleistung
melden diese trockenen Zahlen! Durchaus berechtigt ist darum
das Lob, das Dr. W. Brinkmann in seinem im offiziellen Auf¬
träge bearbeiteten Buche „Die freiwillige Krankenpflege im
Kriege" der Tätigkeit der religiösen Genossenschaften im Kriege
1866 widmet: „Dank den Brüdern und Schwestern, die, ersehnt
von den Aerzten, wohin sie kamen, Ordnung, Ruhe, Frieden

brachten, die ohne Anspruch auf äußere Anerkennung, ohne
sich vorzudrängen, stets gehorchend, ihre schweren Pflichten bei
Tag und Nacht in stillem Walten erfüllten ; denen Tausende von
Verwundeten Linderrmg, Labung, Trost in ihren Schmerzen,
unendlich viele Rettung und Heilung verdanken! Möge diese
Hilfe niemals fehlen, wo es not tut : sie ist unersetzlich !"

Gerade jetzt beim 50jährigen Jubiläum ergeht an unsere
Mitbürger die Bitte , am Ausbau des Roten "Kreuzes mit-
zuarbeiten durch helfende Unterstützung. Die Sammelstelle ist:
Landesverein vom Roten Kreuz sür jeden Bundesstaat; für
Preußen : Königliche Seehandlung (Preußische Staatsbank ),
Berlin W. 56, Markgrafenstr. 38.

Ans Bad Ems und Umgegeno
Bad Ems,  den 3 August 1914.

e Die niedergedrückte Stimmung im Laufe der Vorwoche
ist nunmehr , da wir vor den Tatsachen stehen, entschlossenem
Ernst gefolgt. Wohl noch nie im deutschen Vatcrlande ist
eine solche Erregung gewesen, aber auch noch nie eine solche
Gemeinsamkeit der Empfindlingen, ein solches Gefühl der
Zusammengehörigkeit gegenüber einem niederträchtigen ver¬
brecherischen Feinde. Jeder weiß, daß es sich hier um die
heiligen Güter des Germanentums , ja der Zivilisation über¬
haupt handelt . Das stärkt die Zuversicht, daß für die, die
diesen furchtbaren Krieg in beschämend verräterischer Weise
ohne jede Veranlassung herausbeschworen haben, die Strafe
nicht ausbleibt . Auch hier in Bad Ems , das jetzt unter
diesen Verhältnissen schwer zu leiden hat , nimmt man die
E« ignr,se mit Ruhe auf und gab auch schöne Beweise vater¬
ländischer Begeisterung. Das war zuerst am Samstag abend
im Kurgarten , wo die patriotischen Lieder von dem zahl¬
reichen Publikum machtvoll erklangen . Bereits gestern sind
zahlreiche Reservisten abgereist, so unsere Marine . Arn
Bahnhofe hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge einge¬
funden, die den wackeren Verteidigern unseres heimischen
Bodens bei der Abfahrt stürmische Ovationen darbrachten.
Mögen sie ruhmgekrönt heimkehren!

e Feriensondcrzug . Der für heute bestimmte Ferien¬
sonderzug Metz-Berlin, der heute abend 6,1 Uhr hier abfährt, wird
nur bis Kassel  geleitet . Auch Reisende mit gewöhnlichen
Fahrkarten können den Zug benutzen.

Deutsche Schutzgebiete.
Der Ausbau des Hafens von Daressalam

wird möglicherweise im nächsten Jahre in Angriff ge¬
nommen werden. Das bisherige Projekt ist, wie im deutsch¬
ostafrikanischen Gouvernementsrat mitgeteilt wurde, nur
deshalb abgelehnt worden, weil das vorgelegte Projekt
kleinlich erschien. Ein neuer größerer Plan für die Hafen¬
erweiterung wird ausgearbeitet.

Aus dem Gerichtsfaal.
8 Keine Gnade für Landesverräter.  Wegen

Verrats militärischer Geheimnisse war der Vizewachtmeister
Tobinsky in Königsberg i. Pr . seinerzeit zu 15' Jahren
Zuchthaus und 30 000 Mark Geldstrafe sowie den- üblichen
Nebenstrafen verurteilt worden. Er hatte gegen das
Urteil Berufung eingelegt. In der Berufungsverhandlung
ließ das Oberkriegsgericht in Königsberg unter Aufhebung
des erstinstanzlichen Urteils nur eine Ermäßigung der
Geldstrafe eintreten , die auf 8000 Mark oder für je 15 Mark
ein Tag Zuchthaus bemessen wurde. Im übrigen wurde das
Urteil des Borderrichters bestätigt.

Kunst und Wissenschaft.
( :) Die S o n n e n t e m p e r a t n r , die dem Breslauer

Gelehrten Professor Lummer, der schon durch seine Ent¬
deckung der „flüssigen Kohle" von sich reden machte, küust-
lich herzustellen gelungen ist, beträgt etwa 6000 Grad.
Die größte Hitze, die man bisher durch den Thermitstosi zu
erzielen vermochte, betrug 3000 Grad . Die Arbeit des
deutschen Gelehrten hat in der ganzen Welt das leb¬
hafteste Aufsehen erregt , zumal auch Prof . Lummer die
Möglichkeit zugab, daß die kolossale Wärmeenergie in Licht
umgewandelt werden kann. Die „tageshelle Beleuchtung",
von der man bisher nur in dichterischer lleberraschung
sprach, ist also ins Gebiet der Verwirklichung gerückt.

Telephonische Nachrichten.
Lörrach  i . Baden, 3. August. In einem Dorfe bei

Basel wurde ein ehemaliger französischer Offizier
wegen Brieftaubeneinfuhr verhaftet . 100 Brieftauben wnr-
beschlagnahmt.

Mobilmachung in Schweden.
Stockholm,  3 . August. Der König hat zum Schutze

der Neutralität die Mobilmachung  angeordnet.

Verantwortlich für die Schriftleitung : P . Lange, Bad Ems.

Verbot der Pferde-Ausfuhr.
Nachdem die Mobilmachung befohlen ist, hat der Herr

Landrat in Diez auf Grund der Pferde-Aushebungs-Borschrift
vom 1. Mai 1902 bis nach Beendigung der Pferdeaushebung
jede Ausführung von Pferden in andere Kreise
oder Ortschaften verboten.  Zuwiderhandlungen wer¬
den für jeden einzelnen Fall mit der im § 27 des Kriegs¬
leistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe ge¬
ahndet. Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt,
wenn nachweislich  der Verkauf an Militärbehörden des
Aushebungsbezirks  oder an solche Offiziere, Sanitäts¬
offiziere oder Militärbeamte, welche sich die Pferde für ihre
Mobilmachung selbst beschaffen, geschehen ist.

Versuchte Zuwiderhandlungenwerden mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln verhindert.

Bad Ems,  den 2. August 1914.
Der Bürgermeister.



Auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers wird
für den  Bezirk des XVIII.  Armeekorps hierdurch der

erklärt.
Die vollziehende Gewalt geht damit an mich, im Befehls¬

bereich der Festungen Mainz und Coblenz  an den Gou¬
verneur bezw. Kommandanten der Festung über.

Die Zivilverwaltungs - und Gemeindebe¬
hörden  verbleiben in ihren Funktionen . Sie haben aber
meinen Anordnungen und Aufträgen , im Befehlsbereich der
Festungen M a i n z und Coblenz  denen des Gouverneurs
bezw. Kommandanten der Festung Folge zu leisten.

Dee Kommaudirreude General.
* * *

Vorstehende Erklärung wird hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis gebracht.

Bad Ems,  den 1. August 1914.
Der Bürgermeister.

* * *

Auszug aus dem Gesetz vom 4. Juni 1851 über den
Belagerungszustand.

8 4. Mit der Bekanntmachung der Erklärung des Belage¬
rungszustandes geht die vollziehende Gewalt an die Mlitär-
befehlshaber über . Die Zivilverwaltungs - und Gemeindebehör¬
den haben den Anordnungen und Aufträgen der Militärbefehls¬
haber Folge zu leisten.

Für die Anordnungen sind die betr . Militärbefehlshaber
persönlich veranüoortlich.

8 6. Die Militärpersonen stehen während des Belagerungs¬
zustandes unter den Gesetzen, welche für den Kriegszustand er¬
teilt sind. — Auch finden auf dieselben die 88 8 und 9 dieser
V. Anwendung.

8 7. In den in Belagerungszustand erklärten Orten oder
Distrikten hat der Befehlshaber der Besatzung (in den Festungen
der Kommandant ) die höhere Mlitärgerichtsbarkeit über sämt¬
liche zur Besatzung gehörende Militärpersonen.

Auch steht ihm das Recht zu, die Wider diese Personen er¬
gehenden kriegsrechtlichen Erkenntnisse zu bestätigen . Ausge¬
nommen hiervon sind nur in Friedenszeiten die Todesurteile,:
diese unterliegen der Bestätigung des kommandierenden Ge¬
nerals der Provinz.

Hinsichtlich der Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit ver¬
bleibt es bei den Vorschriften des Militär -Strafgesetzbuches.

8 8. Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte
oder Distrikte der vorsätzlichen Brandstiftung , der vorsätzlichen
Verursachung einer Ueberschwemmung, oder des Angriffs oder
des Widerstandes gegen die bewaffnete Macht oder Abge¬
ordnete der Zivil - oder Militärbehörde in offener Gewalt und
mit Waffen oder gefährlichen Werkzeugen versehen sich schuldig
macht, wird mit dem Tode bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden , so kann, statt der
Todesstrafe , auf zehn- bis zwanzigjährige Zuchthausstrafe er¬
kannt werden.

8 9. Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte
oder Distrikte

a ) in Beziehung auf die Zahl , die Marschrichtung oder an¬
geblichen Siege der Feinde oder Aufrührer wissentlich
falsche Gerüchte ausstreut oder verbreitet , welche geeignet
sind, die Zivil - oder Militärbehörden hinsichtlich ihrer Maß¬
regeln irre zu führen , oder

b) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während
desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt , oder zu solcher
Uebertretung auffordert oder anreizt , oder

c) zu dem Verbrechen des Aufruhrs , der tätlichen Wider¬
setzlichkeit, der Befreiung eines Gefangenen , oder zu andern
in 8 8 vorgesehenen Verbrechen, wenn auch ohne Erfolg,
auffordert oder anreizt , oder

d) Personen des Soldatenstandes zu Verbrechen gegen die
Subordination oder Vergehungen gegen die militärische
Zucht und Ordnung zu verleiten sucht,

soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe,
bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Bckaiilltmachmlg.
Die zum militärischen Nachrichtendienst benutzten

Brieftaube » tragen die ihnen anvertrauten Depeschen in
Aluminiumhülsen , die an den Schwanzfedern oder an den
Ständern befestigt find.

Trifft eine Laube mit Depesche in einem fremden
Taubenfchlag ein oder wird sie eiWefangen , so ist sie
ohne Berührung der an ihr befindlichen Depesche unver¬
züglich , falls eine Fortifikation am Orte , an diese, andern¬
falls an die oberste Militär - oder Marinebehörde auszu¬
händigen . Ist auch eine Militär - oder Marinebehörde nicht
am Orte , so ist die Taube an den Gemeindevorstand zu
übergeben , der für die Weiterbeförderung der Depesche an
die Militärbehörde oder an den Oberbefehlshaber der näch¬
sten Truppenabteilung sorgen wird.

Tie Durchführung dieses Verfahrens erheischt die
tätige Mitwirkung der gesamten Bevölkerung . Von ihrer
patriotischen Gesinnung wird erwartet , daß jedermann , der
in den Besitz einer Brieftaube gelangt , bereitivillig den
vorstehenden Anordnungen entsprechen wird.

Bad Ems,  den 31 . Juli 1914.

Der Bürgermeister.

Betamttmachlmg.
An die Bürgerschaft wird das Ersuchen gmchtet, beim

Landen von Luftfahrzeugen in der Gemarkung Bad Ems
sofort der PolizeiverwaltungM Heilung zu machen.

Bad Ems , den 3. August 1914.
Die Polizelverwaltung.

Bekanntmachung.
1. Hiermit verbiete ich jede Veröffentlichung oder Mittei¬

lung militärischer Angelegenheiten.
Uebertretungen dieses Verbots werden streng bestraft.

2. Ferner werden nachstehende für den herrschenden Kriegs¬
zustand geltende Bestimmungen zur Warnung bekannt ge¬
macht.

Nach dem Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für das
Deutsche Reich vom 31. 5. 1870 sind in den in Kriegszustand
erklärten Gebieten die in den 88 81, 88, 90, 307, 311,
312, 315, 322, 323 und 324 des Strafgesetzbuches für
das Deutsche Reich mit lebenslänglichem Zuchthaus be¬
drohten Verbrechen mit dem Tode zu bestrafen.

G e se tz v o m 4. 6. 18 51.

8 8.
Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Distrikte

der vorsätzlichen Brandstiftung , der vorsätzlichen Verursachung
einer Ueberschwemmung, oder des Angriffs oder des Wider¬
standes gegen die bewaffnete Macht oder Abgeordnete der
Zivil - oder Militärbehörde in offener Gewalt und mit Waffen
oder gefährlichen Werkzeugen versehen sich schuldig macht, wird
mit dem Tode bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden , so kann, statt der
Todesstrafe , eine zehn- bis zwanzigjährige Zuchthausstrafe er¬
kannt werden.

8 9.
Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder

Distrikte
a) in Beziehung auf die Zahl , die Marschrichtung oder an¬

geblichen Siege der Feinde oder Aufrührer wissentlich
falsche Gerüchte ausstreut oder verbreitet , welche geeignet
sind, die Zivil - oder Militärbehörde hinsichtlich ihrer Maß¬
regeln irre zu führen , oder

b) ein bei Erklärung des Kriegszustandes oder während des¬
selben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffent¬
lichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt , oder zu solcher
Uebertretung auffordert oder anreizt , oder

c) zu dem Verbrechen des Aufruhrs der tätlichen Widersetzlich¬
keit, der Befreiung eines Gefangenen oder zu anderen im
8 8 vorgesehenen Verbrechen, wenn auch ohne Erfolg , auf¬
fordert oder anreizt , oder

d) Personen des Svldatenstandes zu Verbrechen gegen die
Subordination oder Vergehungen gegen die militärische
Zucht und Ordnung zu verleiten sucht,

soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe
bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Frankfurt  a . M ., den 31. Juli 1914.
Der kommandierende General.

* * *

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht.

Bad Ems , den 1. August 1914.
Die Polizeiverwaltung.

Todes - Anzeige.
Gestern verschied nach kurzem schwerem Leiden

unffr guter Bruder, Schwager, Onkel undG oß-
onkel, Herr

Christian Wiener
im Alter von 68 Jahren.
" Um stille Teilnahme bitten

Im Name » der traueruden Hinterbliebenen:
Geschw. Griffel.

Büd Ems , dm 3. August 1914. (3421
Die Beerdigung findet statt am Tirnstag, nachmittag

5 Uhr vom Leichenhause auS.

Evangelischer Männerverem Bad Ems.
Die Herren Mitglieder werden hiermit zur Teilnahme

an der Beerdigung unseres Mitgliedes
Christian Wiener

eingeladen.
Die Beerdigung ist Dienstag, den4. August nachmittags

5 Uhr. ' (3425
Bad Ems . den 3. August 1914.

Der VorstauS.

Zu folgenden

Einkaufs -Preisen
verkaufe die morgen  eintreffendenFische

Holl. Schellfisch 42 Ufg.
Cabliau 30 „
Heilbutte 90
Schollen 46
Seehecht 50 ..
Slaufelchen 1.05 „
Ostender Steinbutte 1.50 ,,
Rotjungen 75 >,

ZUKrrt Kauttz, Fischharrdlirng.
Kad Cms.

Okffeittlilitk KkkttiitAchiig.
an die Einwohnerschaft.

Quartier Verpflegung der Truppen
während des Aufmarsches.

A.  Den Gemeinven wird nach ausgesprochenerMobil¬
machung dringend empfohlen, bei Einquartierung die Verpfle¬
gung von Mann und Pferd gegen Barzahlung zu übernehmen.

Die Truppen werden mit den Gemeinden durch Vermitte¬
lung der Militär - und Zivil -Verwaltungsbehörden gütliche Ver¬
einbarungen treffen , wonach die in gehöriger Zubereitung und
Beschaffenheit gewährte Verpflegung unter Vermittelung der
Gemeindevorstände täglich bar bezahlt  wird und zwar:

für die volle Tageskost mit Brot 1,40 Mark , ohne Brot
1,25 Mark,

für die Morgenkost allein , Kaffee oder Suppe und Brot
25 Pfg ., ohne Bror 20 Pfg.

für die Mittagskost allein , Fleisch, Gemüse und Brot 65 Pfg .,
ohne Brot 60 Pfg .,

für die Abendkost allein , Gemüse und Brot 50 Pfg ., ohne
Brot 45 Pfg.

Jeder Heeresangehörige hat ohne Rücksicht auf seinen Rang
täglich Anspruch auf:

750 g  Brot;
375 g  rohes Fleisch, frisches oder gesalzenes, oder
200 g  geräuchertes Rind -, Schweine - oder Hammelfleisch,

Speck, geräucherte Fleisch- oder Dauerwurst;
125 g  Reis , Graupe oder Grütze, oder
250 g  Hülsenfrüchte oder Mehl , oder

1500 g  Kartoffeln:
25 g  Salz;
25 g  Kaffee in gebrannten Bohnen.
Pferdefutter , das nach Gewicht zu verabreichen ist, wird

nach den amtlich bekannt gemachten Vergütungssützen für Land-
lieferungen mit 20 Prozent Aufschlag bezahlt.

B.  An der Berechtigung der Truppen , die
Gewährung von Verpflegung und Futter auf
Grund des Kriegsleistungsgesetzes gegen Be¬
scheinigung zu fordern,  wird hierdurch nichts
geändert.

Von diesem Rechte muß . überall da Gebrauch
gemacht werden , wo Verpflegung und Futter
nicht freiwillig gegen Barzahlung gewährt
werden.

C.  Jedoch werden die Truppen auch vor Abschluß der unter
A erwähnten gütlichen Vereinbarungen überall da Barzahlung
leisten, wo die Ortseinwohner die Verpflegung und das Futter
in vorschriftsmäßiger Art freiwillig gewähren.

D.  Sobald die Gemeinden erfahren, daß sie Einquartierung
erhalten werden , ist es ratsam , daß die Einwohner sich schon im
voraus mit reichlichen Vorräten , besonders an Brot und
Fleisch  versehen, da sie einen sicheren Absatz gegen Barzahlung
ftnden werden . Mit der Erbackung von Brot in den
Ortsbäckereien und eigenen Backöfen wird
zweckmäßig sofort begonnen.  Ueberschießende Brot¬
vorräte nimmt jedes Militärmagazin gegen Zahlung von 15 Pfg-
für 750 g  an . Fleisch ist zunächst in lebenden Häuptern bereit
zu stellen ; die Schlachtung muß 24 Stunden vor dem Gebrauch
bewirkt sein.

Die Gemeindevorstüude haben darauf hinzuwirken , daß. sich
die Einwohnerschaft hiernach auf die Verpflegung von Ein¬
quartierung einrichtet , und- daß ärmere Ortseinwohner mit
Geldvorschüssen versehen werden, damit sie sich Vorräte an-
schaffen können.

KSnistlich Preußisches Kriegsministerium.
* * *

Vorstehender Erlaß wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis
gebracht.

Oberpräsident.
* * *

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentliche»
Kenntnis gebracht.

Bad Ems , den 2. August 1914.
Die Polizeiverwalt u»g.

Verkaufe
von heute ab wegen Eiu-
bernfung zum Militär:
Kalbfleisch Pfd. 80  Pfg.
Ochse,rsteisch Psd. 80  Pfg
Schweinefleisch Psd. 60 Pfg.
Bester« Wurst Pfd. 80 Pfg.
Gew. Leberwurst Vfd. 40 Pfg.
Blutwurst Pfd. 50 Pfg.
Dörrfleisch bei5 Pfd. Abnahme

Pfd. 70 Pfg. [3420
Gesalzene Bauchlappen bei
5 Pfd. Abnahme Pfd . 65 Pfg,

Metzger Okel.
Bad Ems , Maiktstraße 5.

Frühäpfel
von5 Pfd. ab billig zu vcriarft».
3423] Villa Becker. Bad Ems.

3 Zentner schöne dicke
MirakeUeu

billig zu verkaufen. (3417
Cobleuzerstr. 42 , Bad Ems.
Etn tüchtiges Mädchen
sofort gesucht. >3426
Grabeustraße 14. Bad Ems.
Tüchtiges Hausmädchen
für sofort gesucht. [3427
Hotel GoldneS flatz, Bad Ems.

Gesucht für sofort«in jü gereS
zuverlässiges [3422

Mädchen.
Frau Pfarrer Emme , Bad Ems.

BAD EMS.
Heute abend' /e9 Uhr in der

Turnhalle [3418
Verabschiedung der aus¬
rückenden Mitglieder.

_ Der Vorstand. ^
Kirchliche Nachricht- «^

Bad Ems.
Evangelische Kirche.

Pfarrkirche.
Montag , den3. August,

nachmittags 6 Uhr
Adendmahlsfeier

mit vorangehender Beichte, wozu
die ganze Gemeinde eingeladen wird.

Lieder: 167, >57, 164, 161.

Abfchiedsgottesdienfi
wird in der Synagoge , Emk,

für die Kriegsteilnehmer .
heute am 3. August , abe«v*

6 Uhr abgehalten.
Der Vorstand.

Gesucht
ein braves Mädchen, da« koche"
kann, in ein kathol. Pfarrhaus,
Zweitmädchen vorhanden. [341»

Näheres in der Exped.
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Bekanntmachung.
Seine Majestät der Kaiser haben die

der Armee befohlen.
Mobilmachung
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2. Sämtliche Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes, einschließlich Ersatz¬
reservisten, haben sich zu der auf den Kriegsbeorderungen angegebenen Zeit an dem bezeich¬
nten Orte pünktlich einzufinden; dagegen verbleiben die nicht im Besitz einer solchen Befindlichen
zunächst in der Heimat und warten den Gestellungsbefehl ab.

3. Alle Mannschaften, welche sich bei dem für ihren jetzigen Wohnort zuständigen Bezirksfeldwebel
noch nicht angemeldet haben, wenden sich sofort behufs Herbeiführung einer Entscheidung an das
Hauptmeldeamt Oberlahnstein.

Ausgenommen hiervon ist nur, wer ausdrücklich von der Gestellung im Mobilmachungsfalle
befreit ist.

4. Wer dem obigen Befehl nicht Folge leistet, verfällt in strenge Bestrafung nach den Kriegsgesetzen
5. Das Marschgeld wird beim Truppenteil, nicht bei der Ortsbehörde empfangen.
6. Sämtliche Einberufene haben, um ihren Gestellungsort zu erreichen, freie Eisenbahnfahrt ohne

Lösung einer Fahrkarte und ohne vorherige Anfrage am Schalter, lediglich gegen Vorzeigung
der Kriegsbeorderung oder anderer Militärpapiere an die zuständigen Bahnbeamten.

7. Es gelten die roten Kriegsbeorderungen; die gelben sind ungültig.

Der kommandierende Generai des 18 . Armeekorps.



Diez , den 1. August, 1914.

Kekanntwachnng.
Nachdem Se . Majestät der Kaiser die Mobilmachung be¬

fohlen. hat jeder Pferdebesitzer seine sämtlichen Pferde,  mit
Ausnahme der im 8 4 der Pferde -Ausheüungsvorschrist ' ) näher
gezeichneten, zu der bestimmten Zeit und an dem bestimmten
Orte vorzuführen.

Der Verkauf eines Pferdes vor erhaltener Gestellnngs-
aufsordcrung entbindet nicht von dessen Gestellung , sofern die
Ablieferung an den neuen Erwerber noch nicht erfolgt ist,
Eine Ausnahme findet nur statt , wenn nachweislich der Ver-
kauf an die Militärbehörde , an Offiziere , Sanitätsoffiziere oder
Militärbeamte , welche sich die Pferde für die Mobilmachung
selbst beschaffen, erfolgt war.

Ebenso können den zum Dienst einbcrufenen Offizieren,
Sanitätsoffizieren oder oberen Militärbeamten des inaktiven
u. Beurlaubtenstandes , sowie dem Kaiserlichen Kommissar u.
den Delegierten der freiwilligen Krankenpflege beim Feldheere
so viele ihrer eigenen Pferde bei der Aushebung belassen wer¬
den, als ihnen für die Mobilmachung bestimmungsgemäß zu¬
stehen.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde
nicht rechtzeitig oder vollzählig ungesäumt vorführen , haben
außer der gesetzlichen Strafe zu gewärtigen , daß auf ihre Kosten
eine zwangsweise Herbeischaffung der nicht gestellten Pferde
vorgenommen wird.

Von Bekanntgabe des Mobilmachungsbefehls bis nach Be¬
endigung der Pferdeaushebung ist jede Ausführung von Pferden
in andere Kreise oder Ortschaften verboten . Zuwiderhandlungen
werden für jeden einzelnen Fall mit der im 8 27 des Kriegs¬
leistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 vorgesehenen Strafe ge¬
ahndet . Eine Ausnahme von dem Verbote findet nur statt , wenn
nachweislich der Verkauf an Militärbehörden des Aushcbungs-
bezirks oder an solche Offiziere , Sanitätsoffiziere oder Militär¬
beamte, welche sich die Pferde für ihre Mobilmachung selbst be¬
schaffen, geschehen ist.

Die Herren Bürgermeister haben vorstehende Bekannt¬
machung sofort  in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.

Dsr Königliche Landrat
Duderstadt«

*) § 4 der Pferde -Aushebungsvorschrift lautet:

Jeder Pferdebesitzer ist verpflichtet, seine sämtlichen Pferde
zur Musterung zu gestellen, mit Ausnahme:

a) der unter vier Jahre alten Pferde,
b) der Hengste,
c) der Stuten , die entweder hochtragend sind oder innerhalb

der letzten 14 Tage abgefohlt haben,
d) der Vollblutstuten , die im „Allgemeinen deutschen Gestüt¬

buch" 'oder den dazu gehörigen offiziellen — vom Union-
fCuö geführten — Listen eingetragen und von einem
Vollbluthengst laut Deckschein belegt sind, auf Antrag des
Besitzers,

c) .derjenigen Mutterstutcn in den Rcmonteprovinzen Ost¬
preußen , Westpreußen , Posen und Hannover , welche in ein
Gestütbuch für edles Halbblut eingetragen und laut Dcck-
schein über sechs Monate tragend sind oder innerhalb der
letzten 8 Wochen abgefohlt haben, auf Antrag des Besitzers

f) der Pferde , welche auf beiden Augen blind sind,
g) der Pferde , welche in Bergwerken dauernd unter Tag

arbeiten,
h) der Pferde , welche wegen Erkrankung nicht marschfähig sind

oder wegen Ansteckungsgefahr den Stall nicht verlassen
dürfen,

i) der Pferde , welche bei einer früheren in der betreffenden
Ortschaft abgehaltenen Musterung als dauernd kriegsun¬
brauchbar bezeichnet worden sind,

k) der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.

Außerdem sind die RegieruugS -Präsideuteu desugi , unter
besonderen Umständen Befreiung von der Vorführung eintreten
zu lassen. Bei besonderer Dringlichkeit sind auch die Landrätc
hierzu ermächtigt.

Bei hochtragenden Stuten (Ziffer c) ist der Pfcrde -Vor-
führungsliste (Anlage Ä)  der Deckschein beizufügen.

Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde sind
ausgenommen:

1. die Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2. die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschafts¬

personal;
3. die aktiven Offiziere und Sanitätsoffiziere bezüglich der

von ihnen zum Dienstgebrauch gehaltene» Pferde;
4. Beamte im Reichs- oder Staatsdienste hinsichtlich der zum

Dienstgebrauch, sowie Aerzte und Tierärzte hinsichtlich
der zur Ausübung ihres Berufes an dem Tage der Muste¬
rung unbedingt notwendigen eigenen Pferde;

5. die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl , welche von
ihnen zur Beförderung der Posten kontraktmäßig gehalten
werden muß;

6. die Königlichen Staatsgestüte;
7. die städtischen Berufsfeuerwehren.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde
nicht rechtzeitig oder vollzählig vorfuhren , haben außer
der gesetzlichen Strafe zu gewärtigen , daß auf ihre Kosten eine
zwangsweise Herbeischaffung der nicht gestellten Pferde vor¬
genommen wird.

Diez,  den 2. August 1914.
An die Herren Bürgermeisterdes Kreises.

Betrifft: Pferdcaushebung.
Zur Behebung von Zweifeln mache ich die Herren Bürger¬

meister darauf aufmerksam, daß die im Mobilmächungs -Pferde-
Gestellungsbefehl angcforderte Zahl von Pferden  von der
Zahl der bei der letzten Pserdevormusterung vorgemusterten
krtegsbrauchbaren Pferde in den meisten Fällen abwcicht. Der
Grund hierfür liegt darin , daß die letzte Pserdevormusterung
erst kürzlich stattgefünden hat.

Wenn in einer Klasse mehr Pferde angefordert wckden als
vorgemustert sind, so müssen die angeforderten Pferde aus der
nächstgeeigneten Klasse bei der am 2.- 5. Mobilmachungs¬
tage stattfindenden Pferdeaushebung vorgeführt werden.

Hinsichtlich des Begriffes
Fahrzeuge

u- zwcispännige Geschirre  ma che ich auf die Anlage G
gur Pferdeaushebungsvorschrift vom 1. Mai 1902 (Reg .-Amts-
blatt Nr . 30, Extrabeilage ) aufnrerksam.

Der Landrat.
D u d e r st a d t.

An die Bevölkerung
des Bezirls des XVIII. Armeekorps.

Seine Majestät der Kaiser hat das Reichsgebiet in
Kriegszustand erklärt . Für diese Maßregel sind lediglich
Gründe der raschen und gleichmäßigen Durchführung der er¬
forderlichen militärischen Vorkehrungen maßgebend und
nicht etwa die Besorgnis , daß die Bevölkerung die vater¬
ländische Haltung werde vermissen lassen . Die Schnellig¬
keit und Sicherheit unseres Aufmarsches erfordert einheit-
lrche und zielbewußte Leitung der gesamten vollziehenden
Getoalt . Wenn durch die Erklärung des Kriegszustandes
die Gesetze verschärft werden , so wird dadurch niemand , der
das Gesetz beachtet und den Anordnungen der Behörden
Folge leistet , in seinem Tun und Wirken beschränkt.
, „ Ich vertraue , daß die gesamte Bevölkerung alle Mi¬

litär - und Zivilbehörden freudig und rückhaltlos unterstützen
und uns damit die Erfüllung unserer hohen vaterländischen
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Pachten erleichtern wird . Dann Wirt»crnch ver ,alte Wa^ en
rühm des Heeres aufrecht erhalten und es dar den Augen
unseres Kaisers und den Blicken der Nation in Ehren
bestehen. ’

Frankfurt  a . M ., den 31. Juli 1914.

Der kommandierende General
von Schenck.

_ k . Diez,  den 1. August 1914.
Indem lch vorstehende Bekanntmachung zur öfwnt-

lichen Kenntnis bringe , vertraue ich, daß die Bevölkerung
ihre Ruhe bewahrt . Zum Einkauf von Lebensmitteln in
großen Mengen auf Vorrat liegt keine Veranlassung vor;
werourch werden nur unnötigerweise die Preise in die
Höh- getrieben . Ersparnisse sind nirgends sicherer und
be,,er verwahrt , als auf öffentlichen Sparkassen.

»er Laudrat.
D u d e r st a d t.

Bekanntmachung
betreffend das Verbot von Veröffentlichungen über Truppen¬

oder Schrffsbewegungen und Verteidigungsmittel
vom 31. Juli 1914.

. .. ®r“nb b*f § 10 b^ Gesetzes gegen den Verrat mili-
tarycher Gehermmffe vom 3. Juni 1914 (Reichs-Gesetzbl S
195) verbleie ich bis auf weiteres die Veröffentlichung von Nach¬
richten über Truppen - oder Schiffsbewegungen oder über Ver-
SlÄff *!? '* 68 fl benn ' ba6 bic  Veröffentlichung einer
Nachricht durch die zuständige Militärbehörde ausdrücklich ge¬
nehmigt ist. r a

3“ fta? bj0 ff r bie  Genehmigung sind die Generalkomman-
dos, ^die stellvertretenden Generalkommandos , die Marine -Sta-
tionskommandos und das Gouvernement Berlin für die in
ihrem Bezirk erscheinenden Druckschriften.
r •! “ deren Veröffentlichungverboten ist,

gleichviel ob sie sich auf Deutschland oder einen fremden Staat
beziehen, sind besonders zu rechnen:

1. Aufstellung von Truppen als Grenz -, Küsten- und Jnscl-
schutz, Ueberwachung der Hafeneinfahrten und Flußmün¬dungen. '

' ' ??a?na!mnn,\  Ersenbahnschutz und zum Schutze des
Kai,er Wilhelm-Kanals und Aufstellung der dazu bestimm¬ten Truppen.

3.  Angaben über den Gang der Mobilmachung , Einberufung
von Reservisten und Landwehr und Klarmachen (Aus¬
rüstung) von Schiffen.

4.  Aufstellung neuer Formationen und ihre Bezeichnung
o. Eintreffen von Kommandos in den Grenzgebieten zur

Vorbereitung der Einquartierung.
0' if 0!! ^ ^ "7 ^ " " rrf den Bahnhöfen im Grenzgebiete

durch Elsenbahntruppen und Zivilarbeiter.
7‘ Magazinen in den Grenzgebieten und

Aufkäufe von Vorräten durch die Militär - und Marine-
Verwaltung.

8. Abtransport von Truppen und Militärbehörden , von Ge¬
schützen, Munition , Minen und Torpedos aus den Garni¬
sonen und Richtung ihrer Eisenbahnfahrt.

9.  Durchfahrt oder Durchmarsch von Truppen anderer Garni-
und Richtung der Fahrt und des Marsches.

10. Eintreffen von Truppenabteilungen aus dem Inland an
dĉ Grenze und Angabe ihrer Ausladestationen und Quar-

11.  Stärke und Bezeichnung der in den Grenzgebieten auf-
marschrerenden Truppen.

12. Angabe der Grenzgebiete, wo sich keine Truppen be-
... ^ nbeit obcr 100  die Truppen weggezogen werden.
13.  Namen der höheren Führer und ihre Verwendung und

etwaiger Kommandowechsel. B
14.  Angaben über den Abtransport und das Eintreffen der

hoheren Kommandobehörden und des Großen Hauptquar-

\h.  Störungen ver Eisenbahntransporte durch VtngtnckssÄte
und Unbrauchbarwerden von Eisenbahnen und Brücken.

16. Arbeiten an Festungen , Küsten- und Feldbefestigungen
17. Bereitstellen von Wagenparks und Arbeitern für Zwecke

des Heeres oder der Marine.
18. In - und Außerdienststellen von Kriegsschiffen.
19. Aufenthalt upd Bewegungen von Kriegsschiffen.

20. Fertigstellung und Auslegen von Sperren und Ausrüstung
von Schiffen mit Minen.

21. Veränderung von Seezeichen und Löschen der Leuchtfeuer.
22. Beschädigung von Schiffen und ihre Ausbesserung
23. Besetzung der Marine -Nachrichtenstellen.
24. Bereitstellung , Herrichtung und Beschlagnahme von

Schiffen der Kauffahrteimarine für Zwecke der Marine;
Aenderungen ihrer Ordres.

23. Bereitstellung von Docks.
26. Veröffentlichung von Briefen von Angehörigen des Heeres

oder der Marine ohne Einverständnis der in der Heimat
verbliebenen Militärbehörden.
Die vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen das Verbot wird

mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bis zu 5000 Mark bestraft.

Berlin,  den 31. Juli 1914.

Deri Reichskanzler.
* * *

m - ^ 40 - Diez,  den 2 . August 1914.
Wird zur Beachtung veröffentlicht.

Der La«vr«t.
_ _ Duderftadt.

Diez , den 2. August 1914.
Bekanntmachung.

Sämtliche zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst berechtig¬
en Mediziner, welche bereits 7 Semester studiert Huben,

haben sich, sofern ste noch keinen Mobilmachungsbefehl haben
gemäß8 98,_ 4, der Wehrordnung vom 22. November
1888  zur außerternnnlichen Musterung

am 5. Mobilmachungstag. de» 6. August d.
8 Ahr auf dem Dieustzimmer

des Königlichen Bezirkskommandos i» Oder-lahnstein
einzufinden.

Die Herren Bürgermeister haben den betreffenden Per-
onen hiervon sofort Kenntnis zu geben.

Der Landrat.
_Duderftadt.

Verfügung.
® amit  die Ernte schleunigst eingebracht wird und die not¬

wendigen landwirtschaftlichen Arbeiten ausgeführt werden be¬
stimme ich für den Bezirk des XVIII . Armeekorps:

1. Sämtliche Schulen auf dem Lande und die Volks- und
Mittelschulen in den kleineren und mittleren Städten wer¬
den sofort bis auf weiteres geschlossen.

2. In allen Schulen der großen Städte , nämlich:
Frankfurt am Main , Wiesbaden , Hanau , Fulda , Arns¬
berg, Lüdenscheid, Siegen , Darmstadt , Mainz , Offcnbach
am Main , Worms und Gießen,

sowie in den höheren Schulen in den anderen Städten
werden die Schüler don den Schulleitern aufgcfordert sich
zu demselben Zweck zur Verfügung zu stellen.

Frankfurt  am Main , den 1. August 1914.
Dir kommandierende General.

von Schenck.

M. 3239. Diez,  den 2. August 1914.
Wird zur Beachtung veröffentlicht . Die Schüler haben sich

bei Herren Bürgermeistern zu melden, die die Verteilung
vorn^ Mn werden.

Der Landrat.
Duderftadt.
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Anmerkungen:

1. In der Nacht vom 2. zum 3. Mobilmachungstage
hört der Friedensfahrplan aus und tritt der Militär -Lökal-
zugs-Fahrplan in Kraft . Eil - und Schnellzüge Verkehren
dann nicht mehr.

2. Wenn anderes nicht ausdrücklich gesagt ist, Ver¬
kehren die Militär -Lokal-Züge nach untenstehendem Fahr¬
plan vom 3. bis einschl. 6. Mobilmachungstage . Falls
Züge nur an bestimmten Tagen fahren, ist dies im Fahr¬
plan durch eine Anmerkung kenntlich gemacht.

Vom 7. Mvbilmachungstage an besteht kein fester
Fahrplan mehr, Fahrgelegenheiten sind dann auf den Bahn¬
höfen zu erfragen.

Die stark umrahmten Züge sind Sonderzüge für die
nach Oberlahn  st ein  Einberufenen.

Diese Sonderzüge sind möglichst auszunutzen.
3. Die Zeiten von 6,00 Uhr abends bis 5,59 Uhr morg-

gens sind durch unterstrichene Minutenzahlen
kenntlich gemacht.

Caub —Ob erlahn st ein. (O . 3. 26.)
Caub
St . Goarshausen
Kestert
Camp
Osterspai
Braubach
Oberlahnstein

ab 104636 1041- «
u 1117 Z37 1117  5 -b*

H34 354 1134^
114747 H47 ^s
122 422 121 gg
12" 438 12  M^ e,an 1238 443 1211g?

3°
311
3M
41
4 23
4M
4M

Limburg — Montabaur — Siershahn. (C . 6. 42.)
8« 28 88 ab Limburg(Lahn) an 943

936
143

8i 5215 815 s Freiendiez 136
943 343 9M Goldhausen 814 12"

101 41 101 Montabaur 756 1156
10" 417 1011 Dernbach 740 H40
1023423 10M Wirges s 736 H36
1Q33433 10M an Siershan ab 728 1128

Langen sch walbach —Zollhaus —Diez. (C . 4. 31.)
Zollhaus ab IO 20 1011
Hahustätten M 102610M
Oberneisen I 1032 10M
Flacht 4 103910M
Diez an 1Q50 10M

! Limburg — Diez — Niederlahnstein. (C . 4. 28.)
Limburg(Lahn)
Diez
Fachingen
Balduinstein
Laurcnburg
Obernhos(Lahn)
Nassau
Dausenau
Bad Ems
Lindenbach
Nievern
Friedrichssegen
Niederlahnstein

ab

an

5M — — 105 8 558 10M«
ßio 6 30 « 710« 1110 611 lliO 'S'
616 63 6Ä 716 1116 611 llilgr
625 615" 725 S 1125 en 11 2_5 ^
64 0 70 S 740 n

U40 6M 1111g
658 718» 758 5 1158 6M 11H"
712 732 ~ 812 12" 712 12 — «
723 7 “ « 823 H2 1223 723 12111
732 752 - 83 2 123 2 721 12 32"
736 750S g3 6 F 123 6 736 1211 !f
742 82 M 84 2 1242 742 12MI;
751 8 " ! 851 1251 721 1251 ).
85 825 95 15 85 11 0

Nach Oberlahnstein ca. 20 Minuten Fußmarsch.

Dierdorf — Selters — Siershahn — Engers.
(C. 6. 41.)

4.23 C£ 623 102 3 1011 »; «
4M 'S 6 39 103 9 1Q39 g « '
51 -- 72 112 111 pC
511 gj 722 1127 lllig®
539 » 3 — H39 1139g,r
5M £ — H56 UMp6" ° — 12" 12 — ! °
62 8 F — 122 8 12110 ü

ab Dierdorf
V Marienrachdorf

SelterS
Siershan
Ransbach
Grenzau
Sayn

an Engers

an 121 521
ab 1« 1 # 5 6
t 1255 1211“» 455

1239 1239 439
12" 1211 —

s H55 umcI —
1120 llllS^ —

ab 119 111 “ l- —

Engers — Niederlahnstein. (H . 5. 46.)
Engers ab
Bendorf
Vallendar
Ehrenbreitstein
Horchheim(Bez.Coblcnz) •
Niederlahnstein an

76 CW1246 71 11
712 0 'S 1252 711 111
719 04 1259 711 111
738 118 738 111
750 Ci 130 750 111
755 435 755 111

Hills cheid —Höhr —Grenzhausen —Grenzau.
> (C. 6. 44.)

lui ab Hillscheid au II12M
UM 4 Höhr Grenzhausen t 1211
UM au Grenzau ab 11121

1283
12 17
125

Bezirkskommando Oberlahnstein.

Aufruf.
Diejenigen Mannschaften des Beurlaubtenstandes (Re¬

serve, Landwehr I, II und Ers.-Res.), welche infolge des Mobil¬
machungsbefehls zum Dienste eingerufen worden sind, sich aber,
weil zeitweilig verhindert (marschunfähig wegen
Krankheit, Strafverbüßung , Untersuchungshaftusw.) nicht haben
gestellen können, haben dem Bezirks-Kommando umgehend
behördlich (polizeilich) beglaubigte Bescheinigungen
über den Grund der Nichtgestellnng vorzulegen.

In den Bescheinigungen, die bei Behinderung des betreffen¬
den Mqnnes durch die (Polizei ) Behörden auszustellen sind,
muß die voraussichtliche Dauer der Marschunfähigkeit, Strafe,
Hast usw. genau ersichtlich gemacht sein.

Königliches Bezirkskommando Oberlahnstein.

Aufforderung.
Die nicht mehr dienstpflichtigen O f f i z i er e

und Unteroffiziere , Sanitätsoffiziere , Vete¬
rinäroffiziere , Beamten u. Kraft Wagenführer
werden hierdurch aufgefordert, sich freiwillig  bei einem
Truppenteil oder dem Bezirkskommando zum Wiederetn-
t ri t t zu melden.

Königliches Bezirkskommando Dberlahnstein

Aufforderung.
Diejenigen Mediziner, welche 7 Semester studiert und be¬

reits 1/2  Jahr mit der Waffe gedient haben, aber noch nicht
qualiftzierte Unterärzte sind, können einen Antmg auf Er¬
teilung der Qualifikation zum Unterarzt durch das Bezirks-
Kommando beim Korpsgeneralarzt stellen.

Ein Antrag ist sofort dem Bezirks-Kommando einzureichen.

Königliches Bezirkskommando Oberlahnstein

Bekanntmachung.
Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen

Telegraphen-Linie zwischen Km. Stein 4,02  und 5°i der
Landstraße von Wasenbach nach Schloß Schaumburg" liegt
bei dem Unterzeichneten Postamt von heute ab 4 Wochen
aus.

Balduinstein » den l . August 1914. (3416

Kaiser!. Postamt.
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